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Tarifdaten-Auszug 
 
Tarifbereich/Branche:    Eisen- und Stahlindustrie 
 
 
Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner  

Arbeitgeberverband Stahl e.V. 

Industriegewerkschaft Metall 
Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen 
 

Fachlicher Geltungsbereich  

Die Tarifverträge gelten für die dem Arbeitgeberverband Stahl e.V. angeschlosse-
nen Betriebe, einschließlich der Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Montagestellen. 
  

Laufzeiten gültig ab erstmals kündbar zum 
Manteltarifvertrag 01.04.1991 

i. d. F. vom 25.10.2004 
31.12.1992 

Lohnabkommen 18.12.2023 30.09.2025 
Gehaltsabkommen 18.12.2023 30.09.2025 
Ausbildungsvergütungs-
Abkommen 

18.12.2023 30.09.2025 

  

Anzahl der Lohngruppen: 9 

Anzahl der Gehaltsgruppen: 6 

Anzahl der Meistergruppen: 3 

 

Wöchentliche Regelarbeitszeit:  
 35 Stunden 

 

Höhe der monatlichen Entgelte für gewerbliche Arbeitnehmer (auszugs-
weise): 
Unterste Lohngruppe LG 1  

Arbeiten, die nach kurzer Anweisung ausgeführt werden können. 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
  2.080,88 € 2.194,88 € 

Lohngruppe LG 5  

Arbeiten, die zu ihrer Ausführung ein Können verlangen, wie es entweder durch 
eine systematische Ausbildung von zwei Jahren oder durch ein Anlernen von 
mehr als sechs Monaten und zusätzlicher mehrjähriger Erfahrung erworben wird.  
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025  
 2.424,40 € 2.558,16 € 
 

  

Tarifauskunft  
 
Sie erreichen uns unter: 
 
tarifanfrage@ 
zefas.sachsen.de 

ZEFAS – Zentrum für  
Fachkräftesicherung und  
Gute Arbeit 
 
Stadlerstr. 14 
09126 Chemnitz 
 
www.zefas.sachsen.de 

 

Stand: 18.09.2024 
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Lohngruppe LG 6 (Ecklohn) 

Arbeiten, die zu ihrer Ausführung ein Können verlangen, wie es entweder durch 
eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung oder durch eine systematische 
Ausbildung und langjährige Erfahrung erworben wird, oder hüttenmännische Ar-
beiten, die zu ihrer Ausführung systematische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung 
und gewisse Selbständigkeit in einem abgegrenzten Arbeitsbereich erfordern.  
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025  
 2.549,04 € 2.688,88 € 
 
Höchste Lohngruppe LG 9 

Arbeiten höchstwertiger Art, die zu ihrer Ausführung ein Können verlangen, wie 
es durch eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung und eine mindestens 
zehnjährige Erfahrung oder eine langjährige Erfahrung mit zusätzlicher Sonder-
ausbildung erworben wird und weitgehende Verantwortung und weitgehende 
Selbständigkeit erfordern. 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025  
 3.131,20 € 3.302,96 € 
 
 
Höhe der monatlichen Entgelte für technische Angestellte (auszugsweise): 
Unterste Gehaltsgruppe T1  

Tätigkeitsbeispiele: 
Beschriftung von Zeichnungen und/oder Ausschreiben von Tabellen nach einfa-
chen Vorlagen; Schreiben und/oder Ändern von Stücklisten nach einfachen Un-
terlagen; Ordnende Arbeiten nach einfachen Merkmalen (z. B. Zeichnungsablage) 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*                1.855,68 €** 1.957,74 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  1.993,46 € 2.103,10 € 
im 3. Beschäftigungsjahr*  2.138,86 € 2.256,50 € 
n. d. 3. Beschäftigungsjahr*  2.269,01 € 2.393,81 € 
 
*in der Gruppe 
 
**Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro be-
trägt das Tarifgehalt der Gruppe K/T1 im 1. Beschäftigungsjahr mit Wirkung vom 
01.01.2024 1.886,32 Euro. 
 
Gehaltsgruppe T3  

Tätigkeitsbeispiele: 
Aufnehmen und Zeichnen von Einzelteilen; Anfertigen werkstattgerechter Zeich-
nungen von Einzelteilen; Herauszeichnen und Bemaßen von Einzelteilen aus Zu-
sammenstellungszeichnungen; Anfertigen von Gruppen- und Zusammenstel-
lungszeichnungen oder Stromlaufplänen, Wirk- und Bauschaltplänen nach vor-
handenen Unterlagen; Ermitteln und Zeichnen von Durchdringungen und Abwick-
lungen; Aufstellen von Stücklisten; Aufstellen von einfachen Fertigungsplänen 
und/oder Maschinenbelegungsplänen 
 



 

Seite 3 von 5 

 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*  2.322,56 € 2.450,30 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  2.496,04 € 2.633,32 € 
im 3. Beschäftigungsjahr*  2.671,23 € 2.818,15 € 
n. d. 3. Beschäftigungsjahr*  2.848,16 € 3.004,81 € 
 
*in der Gruppe 
 
Höchste Gehaltsgruppe T6 

Tätigkeitsbeispiele: 
Konstruieren und/oder Berechnen von Anlagen oder Maschinen bzw. wesentli-
chen Teilen von Anlagen schwieriger Art; gleichwertige Arbeiten in der Werkzeug- 
und Vorrichtungskonstruktion; Entwerfen und/oder Berechnen von Anlagen oder 
Maschinen bzw. wesentlichen Teilen von Anlagen schwieriger Art; Statische 
und/oder Festigkeitsberechnungen schwieriger Art; Entwicklung von Mess- und 
Regelgeräten; Verantwortliche Materialdisposition mit Überwachung der Termine 
für einen großen Betriebsbereich; Planen der Materiallagerung und des Material-
flusses; Planen schwieriger oder vielseitiger Fertigungen auch unter Berücksich-
tigung neuer Fertigungsmethoden; Überwachen einer Arbeitsgruppe in der Zeit-
wirtschaft; Überwachen einer Arbeitsgruppe in der Arbeitsvorbereitung; Techni-
sche Kundenberatung bei Reklamation größerer Objekte; Vermitteln von Sonder- 
und/oder Spezialkenntnissen in praktischer und theoretischer Form an Auszubil-
dende.  
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*  4.759,08 € 5.020,83 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  5.117,95 € 5.399,44 € 
n. d. 2. Beschäftigungsjahr*  5.473,44 € 5.774,48 € 
 
*in der Gruppe 
 
 

Höhe der monatlichen Entgelte für kaufmännische Angestellte (auszugs-
weise): 
 

Unterste Gehaltsgruppe K1 
Tätigkeitsbeispiele: Sortieren von Unterlagen; Schreib- und/oder Rechenarbeiten 
einfacher Art; Führen einfacher Listen im Versand 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*                1.855,68 €** 1.957,74 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  1.993,46 € 2.103,10 € 
im 3. Beschäftigungsjahr*  2.138,86 € 2.256,50 € 
n. d. 3. Beschäftigungsjahr*  2.269,01 € 2.393,81 € 
 
*in der Gruppe 
 
**Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro be-
trägt das Tarifgehalt der Gruppe K/T 1 im 1. Beschäftigungsjahr mit Wirkung vom 
01.01.2024 1.886,32 Euro. 



 

Seite 4 von 5 

Gehaltsgruppe K3 
Tätigkeitsbeispiele: Erstellen umfangreicher und vielseitiger Statistiken nach um-
fangreichen Unterlagen; Erledigen einfacher Aufgaben im Versand; Disponieren 
und Verwalten umfangreicher gekennzeichneter Lagerbestände 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*  2.322,56 € 2.450,30 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  2.496,04 € 2.633,32 € 
im 3. Beschäftigungsjahr*  2.671,23 € 2.818,15 € 
n. d. 3. Beschäftigungsjahr*  2.848,16 € 3.004,81 € 
 
*in der Gruppe 
 

Höchste Gehaltsgruppe K6 
Tätigkeitsbeispiele: Überwachen schwieriger Vorgänge im Versand; Verwalten ei-
ner umfangreichen und vielseitigen Datenbank; Überwachen einer Arbeitsgruppe 
im Personal- und Sozialwesen 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*  4.759,08 € 5.020,83 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  5.117,95 € 5.399,44 € 
n. d. 2. Beschäftigungsjahr*  5.473,44 € 5.774,48 € 
 
*in der Gruppe 
 

 

Höhe der Monatsgehälter für Meister (auszugsweise) 

M3 – mittleres Meistergehalt 
 
ab 
 01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Beschäftigungsjahr*  4.215,64 € 4.447,50 € 
im 2. Beschäftigungsjahr*  4.406,98 € 4.649,36 € 
im 3. Beschäftigungsjahr*  4.591,58 € 4.844,12 € 
n. d. 3. Beschäftigungsjahr*  4.782,02 € 5.045,03 € 
 
*in der Gruppe 
 
 

Monatliche Ausbildungsvergütung ab:     
                                                        01.08.2022 01.01.2025 
im 1. Ausbildungsjahr  1.044,00 € 1.101,00 € 

im 2. Ausbildungsjahr  1.096,00 € 1.156,00 € 

im 3. Ausbildungsjahr  1.174,00 € 1.239,00 € 

im 4. Ausbildungsjahr   1.275,00 € 1.345,00 € 
 
Auszubildende in den Berufen als Schmied (Freiformschmied, Kesselschmied, 
Kettenschmied), Former, Hüttenfacharbeiter und Metallhüttenarbeiter erhalten zu 
den vereinbarten Vergütungen einen Zuschlag von 20,45 € monatlich. 
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Urlaubsdauer  

30 Arbeitstage 

+ 1 Tag für Arbeitnehmer, die mindestens 2/3 ihres Urlaubs in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 31. März nehmen. 
  

Zusätzliches Urlaubsgeld und Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) 

110 % eines Monatsentgeltes 

 

Inflationsausgleichsprämie (auszugsweise) 

Einmalzahlung: 
 
Alle Vollzeitbeschäftigten, die am 01.01.2024 in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
haben zusätzlich zum geschuldeten Monatsentgelt Anspruch auf eine Inflations-
ausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro.  
 
Für Teilzeitbeschäftigte wird die Höhe der Inflationsausgleichsprämie durch das 
Verhältnis der vertraglich zur regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit am Stichtag be-
stimmt. 
 
Auszubildende, die am 01.01.2024 in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro. 
 
 
Monatliche Zahlungen: 
 
In den Monaten Februar bis November 2024 haben alle Vollzeitbeschäftigten, die 
in dem jeweiligen Monat in einem Arbeitsverhältnis stehen, zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitsentgelt Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe 
von jeweils 150 Euro. 
 
Für Teilzeitbeschäftigte wird die Höhe der Inflationsausgleichsprämie durch das 
Verhältnis der vertraglich zur regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit am Stichtag be-
stimmt. 
 
In den Monaten Februar bis November 2024 haben Auszubildende, die in dem 
jeweiligen Monat in einem Ausbildungsverhältnis stehen, zusätzlich zur ohnehin 
geschuldeten Ausbildungsvergütung Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprä-
mie in Höhe von jeweils 80 Euro. Ausgenommen sind Auszubildende, die vor dem 
jeweiligen Monat ihr Ausbildungsverhältnis gekündigt haben. 
  

Vermögenswirksame Leistung  

26,59 €/Monat  

 
 
Der Tarifdaten-Auszug gibt einen informativen, auszugsweisen Überblick. Eine Haftung für Aktu-
alität als auch inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zefas.sachsen.de oder wenden Sie sich an die Tarif-
auskunft des ZEFAS unter tarifanfrage@zefas.sachsen.de.  


